
Medizinische Codes für Rollstuhlservice & Mitnahme, sowie  
Informationen für die Mitnahme eines eigenen Sauerstoffgerätes

Anmeldung Rollstuhlservice

WCHC	 Rollstuhl, Passagier ist total immobil und benötigt eine volle Betreuung

		  vom Check-In bis zu seinem Sitzplatz (bei Hin- & Rückflug)

WCHS	 Rollstuhl, Passagier kann zum Sitzplatz gehen.

WCHR *	 Rollstuhl, Passagier kann Treppen steigen

*	 Dies bezieht sich auf Abflüge, bei denen der Einstieg nicht über einen Finger sondern über eine  

	 Gangway (Zugangstreppe auf dem Vorfeld) erfolgt.

Anmeldung für die Mitnahme eines Rollstuhles

WCMP	 Manuell betriebener Rollstuhl

WCBD	 Batteriebetriebener Rollstuhl mit Trockenzellenbatterie

WCBW	 Batteriebetriebener Rollstuhl mit Nasszellenbatterie

Anmeldung zur Mitnahme eines eigenen Sauerstoffgerätes

Bitte beachten Sie, dass zum Zeitpunkt der Reservierung die Vorlage eines ärztlichen Attests, sowie eine 

genaue Angabe und Beschreibung des zur Mitführung angemeldeten Gerätes zwingend erforderlich ist! 

Bitte senden Sie eine Kopie des Attests nur per E-mail.

Der Sauerstoffzylinder darf ein Fassungsvermögen von max. 2 Liter und einen Druck von 200 Bar nicht 

überschreiten. 

Der Sauerstoffzylinder darf nur in einem vom Hersteller anerkannten Transportbehälter mitgeführt wer-

den.

Der Sauerstoffkonzentrator muss mit eigenen Batterien betrieben werden. Eine Stromversorgung an Bord 

(mit Flugzeug-Strom) ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt und somit nicht möglich.

Sollten zusätzliche Batterien benötigt und mitgeführt werden, so dürfen dies nur Gel-Batterien sein.

Technische Sicherheitsspezifikationen (schriftliche Gebrauchsanweisungen vom Hersteller),  

welche das mitgeführte Gerät eindeutig als medizinisches Gerät ausweisen, sollten immer  

mitgeführt werden.

Alle erforderlichen Informationen führen Sie bitte in Ihrer E-Mail Sonderreservierungsanfrage an die 

Lufthansa auf.



Alleinreisende Kinder (05 – 11 Jahre)

Unbegleitete Kinder zahlen zuzüglich des Flugpreises 40,- Euro pro Wegstrecke.

Bei unbegleiteten Geschwistern ist die Gebühr von 40,- Euro nur einmal zu zahlen.

Kinder unter 5 Jahren können nur in Begleitung der Eltern, Geschwister (ab dem 17. Lebensjahr) oder anderen 
Begleitpersonen (ab dem 18. Lebensjahr) – nur mit Vollmacht des jeweiligen Erziehungsberechtigten – befördert 
werden.

Für die Anmeldung eines unbegleiteten Kindes, ist es zwingend erforderlich, dass Sie zusätzlich zu unserem 
Sonderreservierungsformular, die auf www.lufthansa.com hinterlegten Dokumente zum Thema „Alleinreisende 
Kinder“ verwenden.

Sollten Sie nicht über den aufgeführten Link auf die benötigte Infoseite gelangen, gehen Sie bitte wie u. a. vor.

http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/info_and_services/travel_preparation?nodeid=1759529&l=de

Um die erforderlichen LH-Dokumente zu finden, geben Sie wie u. a. „alleinreisende Kinder“
ein und klicken auf Suche.

Danach klicken Sie im Auswahlfenster
„Was muss ich beachten, wenn mein Kind alleine fliegen soll?“ an



Auf der nun dargestellten Seite, können Sie Ihre benötigten Informationen und Dokumente auswählen.


